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Norm

ABGB §1098 IId

ABGB §1313a I

ABGB §1313a IIIf

Rechtssatz

Der Bestandnehmer haftet zwar nicht für die durch den ordentlichen Gebrauch verursachte Abnützung, wohl aber für

schuldhaft herbeigeführte Beschädigungen, wobei er für das Verschulden dritter Personen, deren er sich zur Erfüllung

seiner P6ichten, insbesondere der Obhutsp6icht bedient hat, sowie für das Verschulden jener Personen, denen er die

Ausübung seiner Rechte überlassen hat, einzustehen hat. Er hat dem Vermieter aufgrund des Mietvertrages für ein

allfälliges Fehlverhalten eines von ihm beauftragten Bauunternehmens gemäß § 1313a ABGB einzustehen.
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9 Ob 82/09p
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Beisatz: Hier: Beschädigungen an der Substanz des Hauses aus Anlass von Umbau- oder Sanierungsarbeiten. (T1)
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